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2126 

Vierte Verordnung zur Änderung von Rechtsverordnungen
zum Schutz vor dem Coronavirus SARS-CoV-2

Vom 8. Mai 2020

Auf Grund der §§ 32, 28 Absatz 1 Satz 1 und 2, 33 in Verbindung mit § 73 Absatz 1a Num-
mer 6 und 24, § 75 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 3, 4 des Infektionsschutzgesetzes vom 
20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 durch Artikel 1 Nummer 6 des Ge-
setzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) neu gefasst und § 73 Absatz 1a Nummer 24 zu-
letzt durch Artikel 1 Nummer 11 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) geändert 
worden sind, sowie des § 10 des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 
(GV. NRW. S. 218) verordnet das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales:

Artikel 1
Verordnung zum Schutz

vor Neuinfi zierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2
(Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) 

Auf Grund der §§ 32, 28 Absatz 1 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 73 Absatz 1a Nummer 
6 und 24, § 75 Absatz 1 Nummer 1, Absatz 3, 4 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 
2000 (BGBl. I S. 1045), von denen § 28 Absatz 1 durch Artikel 1 Nummer 6 des Gesetzes 
vom 27.  März 2020 (BGBl. I S. 587) neu gefasst und § 73 Absatz 1a Nummer 24 zuletzt 
durch Artikel 1 Nummer 11 des Gesetzes vom 27. März 2020 (BGBl. I S. 587) geändert wor-
den sind, sowie des § 10 des Infektionsschutz- und Befugnisgesetzes vom 14. April 2020 
(GV. NRW. S. 218) verordnet das Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales:

§ 1
Verhaltenspfl ichten im öffentlichen Raum, Personengruppen

(1) Jede in die Grundregeln des Infektionsschutzes einsichtsfähige Person ist verpfl ichtet, 
sich im öffentlichen Raum so zu verhalten, dass sie sich und andere keinen vermeidbaren 
Infektionsgefahren aussetzt. 

(2) Mehrere Personen dürfen im öffentlichen Raum nur zusammentreffen, wenn es sich um 

1.   Verwandte in gerader Linie, Geschwister, Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebens-
partner,

2.  Personen aus maximal zwei verschiedenen häuslichen Gemeinschaften,

3.  die Begleitung minderjähriger und unterstützungsbedürftiger Personen,

4.  zwingend notwendige Zusammenkünfte aus betreuungsrelevanten Gründen,

handelt. Satz 1 Nummer 1 gilt unabhängig davon, ob die Betroffenen in häuslicher 
 Gemeinschaft leben; Umgangsrechte sind uneingeschränkt zu beachten.
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(3) Andere Ansammlungen und Zusammenkünfte von Personen im öffentlichen Raum sind 
bis auf weiteres unzulässig; ausgenommen sind:

1.   unvermeidliche Ansammlungen bei der bestimmungsgemäßen Verwendung zulässiger 
Einrichtungen (insbesondere bei der Nutzung von Beförderungsleistungen des Perso-
nenverkehrs sowie seiner Einrichtungen),

2.   die Teilnahme an nach dieser Verordnung zulässigen Veranstaltungen und Versammlun-
gen,

3. zulässige sportliche Betätigungen nach § 9,

4.  zwingende berufl iche Zusammenkünfte.

§ 2
Abstandsgebot, Mund-Nase-Bedeckung

(1) Außerhalb der nach § 1 zulässigen Gruppen ist im öffentlichen Raum zu allen anderen 
Personen grundsätzlich ein Mindestabstand von 1,5 Metern einzuhalten. 

(2) Wenn die Einhaltung des Mindestabstands aus medizinischen, rechtlichen, ethischen 
oder baulichen Gründen nicht möglich ist, wird das Tragen einer textilen Mund-Nase-Be-
deckung (zum Beispiel Alltagsmaske, Schal, Tuch) empfohlen. Die vorstehenden Regelun-
gen gelten nicht, wenn Einsatzsituationen von Sicherheitsbehörden, Feuerwehr, Rettungs-
dienst und Katastrophenschutz eine Unterschreitung des Mindestabstands erforderlich 
machen.

(3) Inhaber, Leiter und Beschäftigte sowie Kunden, Nutzer und Patienten sind zum Tragen 
einer Mund-Nase-Bedeckung im Sinne von Absatz 2 Satz 1 verpfl ichtet

1.   in Museen, Ausstellungen, Galerien, Schlössern, Burgen, Gedenkstätten und ähnlichen 
Einrichtungen (außer im Freien),

2.   in geschlossenen Räumlichkeiten von Tierparks, Zoologischen und Botanischen Gärten 
sowie von Garten- und Landschaftsparks,

3.   beim praktischen Fahrunterricht und der Fahrprüfung,

4.   in Verkaufsstellen und Handelsgeschäften, auf Wochenmärkten, auf sämtlichen Allge-
meinfl ächen von Einkaufszentren, „Shopping Malls“, „Factory Outlets“ und vergleich-
baren Einrichtungen sowie in Wettvermittlungsstellen,

5.   in sämtlichen Verkaufs- und Ausstellungsräumen von Handwerkern und Dienstleistern 
sowie bei der Erbringung und Inanspruchnahme von Handwerks- und Dienstleistungen, 
die ohne Einhaltung eines Sicherheitsabstands von 1,5 Metern zum Kunden erbracht 
werden,

6.  bei der Abholung von Speisen in gastronomischen Einrichtungen,

7.  in Arztpraxen und ähnlichen Einrichtungen des Gesundheitswesens,

8.   bei der Nutzung von Beförderungsleistungen des Personenverkehrs und seiner Einrich-
tungen sowie

9.  in Warteschlangen vor den vorgenannten Einrichtungen.

Dies gilt nicht für Kinder bis zum Schuleintritt und Personen, die aus medizinischen 
Gründen keine Mund-Nase-Bedeckung tragen können. Die Verpfl ichtung nach Satz 1 kann 
für Inhaber, Leiter und Beschäftigte durch gleich wirksame Schutzmaßnahmen (Abtren-
nung des Arbeitsplatzes durch Glas, Plexiglas o.ä.) ersetzt werden. Die Mund-Nase-Bede-
ckung kann vorübergehend abgelegt werden, wenn das zur Ermöglichung einer Dienstleis-
tung oder ärztlichen Behandlung oder aus anderen Gründen (z.B. Kommunikation mit 
einem gehörlosen oder schwerhörigen Menschen) zwingend erforderlich ist. 
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§ 3
Gottesdienste

Versammlungen zur Religionsausübung fi nden unter den von den Kirchen und Religions-
gemeinschaften aufgestellten Beschränkungen zur Einhaltung der Abstands- und Hygiene-
regeln statt, die vorsehen, dass geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des 
 Zutritts und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern (auch in Warte-
schlangen) zwischen Personen, die nicht zu den in § 1 Absatz 2 genannten Gruppen 
 (Familien, zwei häusliche Gemeinschaften usw.) gehören, sicherzustellen sind. 

§ 4
Berufs- und Dienstausübung, Arbeitgeberverantwortung

(1) Versammlungen und Zusammenkünfte sowie interne Veranstaltungen aus berufl ichen, 
gewerblichen und dienstlichen Gründen sind unzulässig, soweit sie aus geselligen Anlässen 
erfolgen (Betriebsfeiern, Betriebsausfl üge usw.). 

(2) Selbstständige, Betriebe und Unternehmen sind neben der Erfüllung ihrer arbeits-
schutzrechtlichen Hygiene- und Schutzpfl ichten auch verantwortlich für die Reduzierung 
von Infektionsrisiken im Sinne des Infektionsschutzgesetzes. Hierzu treffen sie insbeson-
dere Maßnahmen, um

1.   Kontakte innerhalb der Belegschaft und zu Kunden so weit wie tätigkeitsbezogen mög-
lich zu vermeiden,

2.   Hygienemaßnahmen und Reinigungsintervalle unter Beachtung der aktuellen Erforder-
nisse des Infektionsschutzes zu verstärken und

3.   Heimarbeit zu ermöglichen, soweit dies unter Berücksichtigung dienstlicher Interessen 
sinnvoll umsetzbar und zu einer Verbesserung des Infektionsschutzes geeignet und ver-
hältnismäßig ist.

Bei der Planung und Umsetzung der Maßnahmen berücksichtigen sie die Empfehlungen 
der zuständigen Behörden (insbesondere des Robert Koch-Instituts) und Unfallversiche-
rungsträger.

§ 5
Stationäre Gesundheits- und Pfl egeeinrichtungen

(1) Krankenhäuser, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, vollstationäre Einrichtun-
gen der Pfl ege und besondere Wohnformen der Eingliederungshilfe sowie ähnliche Einrich-
tungen haben die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um den Eintrag von 
 Coronaviren zu erschweren und Patienten, Bewohner und Personal zu schützen. Hierbei 
sind insbesondere die Richtlinien und Empfehlungen des Robert Koch-Instituts zu beach-
ten.
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(2) In Krankenhäusern, Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen gilt: 

1.   Ab dem 20. Mai 2020 sind Besuche auf der Basis eines einrichtungsbezogenen Hygiene- 
und Infektionsschutzkonzepts zulässig. Hierzu erarbeiten die Einrichtungen ein ent-
sprechendes Konzept, das die Empfehlungen und Richtlinien des Robert Koch-Instituts 
umsetzen und insbesondere ein geeignetes Screening der Besucher auf Symptome einer 
SARS-CoV-2-Infektion vor Eintritt in die Einrichtung, ein Besuchsregister entspre-
chend Absatz 3 Satz 2 Nummer 7 und eine Information der Besucher über die aktuellen 
Hygienevorgaben vorsehen muss. Auf Basis dieses Konzepts ist maximal ein Besuch pro 
Tag und Patient von maximal zwei Personen zulässig. Die Einrichtungen können 
 Besuchszeiträume festlegen. Besuchsverbote für die gesamte Einrichtung oder einzelne 
Abteilungen können von den Einrichtungen erlassen werden, wenn das aktuelle Infekti-
onsgeschehen dies erfordert. Es ist sicherzustellen, dass bei Vorliegen von Symptomen 
einer COVID-19-Infektion kein Zutritt zu der Einrichtung erfolgt. Einzelne Kranken-
häuser können Besuche bereits ab dem 11. Mai 2020 zulassen, soweit sie dies unter 
 Berücksichtigung des aktuellen Infektionsgeschehens für angemessen halten und die 
 Umsetzung des Konzepts organisatorisch sichergestellt ist. 

2.   Bis zur Umsetzung der Nummer 1 bleiben Besuche untersagt, die nicht 

 a)  der medizinischen oder pfl egerischen Versorgung dienen, 

 b)   aus Rechtsgründen (insbesondere zwingende Angelegenheiten im Zusammenhang mit 
einer rechtlichen Betreuung) erforderlich sind oder 

 c)  nach Maßgaben der jeweiligen Einrichtungsleitung unter den Richtlinien und 
 Empfehlungen des Robert Koch-Instituts entsprechenden Hygienevorgaben 
 zugelassen werden; dabei sollen insbesondere medizinisch oder ethisch-sozial 
 gebotene Besuche ermöglicht werden (z.B. auf Geburts- und Kinderstationen sowie 
bei Palliativpatienten).

(3) Besuche in vollstationären Einrichtungen der Pfl ege und besonderen Wohnformen der 
Eingliederungshilfe sowie ähnlichen Einrichtungen müssen zur Vermeidung von Infekti-
onsgefahren unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Richtlinien und Empfehlungen 
des Robert Koch-Instituts organisiert und durchgeführt werden. Hierzu muss seitens der 
Einrichtung insbesondere sichergestellt sein, dass

1.   die Besuche auf maximal einen Besuch pro Tag und Bewohner von maximal zwei Perso-
nen beschränkt sind,

2.   bei den Besuchern ein Kurzscreening durchgeführt wird (Erkältungssymptome, 
 COVID-19 Infektion, Kontakt mit Infi zierten oder Kontaktpersonen gemäß der Richtli-
nie des Robert Koch-Instituts),

3.   die Besucher mindestens durch Aushang über die aktuellen Hygienevorgaben (Schutz-
ausrüstung, Nieshygiene, Abstandsgebot usw.) informiert und diese eingehalten werden,

4.   die Besucher sich vor und nach dem Besuchskontakt die Hände waschen und desinfi zie-
ren,

5.   die Besucher während des Besuchs einen grundsätzlichen Abstand von mindestens 1,5 
Metern zur besuchten Person einhalten; ist die Einhaltung des Mindestabstands aus me-
dizinischen oder ethisch-sozialen Gründen nicht möglich, kann die Einrichtungsleitung 
zusätzliche Infektionsschutzmaßnahmen anordnen, 

6.   die Besuche in besonderen Besucherbereichen außerhalb oder innerhalb des Gebäudes 
stattfi nden, in denen ein Kontakt der Besucher mit den übrigen Bewohnern vermieden 
wird; ausnahmsweise ist ein Besuch auf einem Bewohnerzimmer möglich, wenn in der 
Einrichtung kein besonderer Besucherbereich eingerichtet werden kann oder wenn dies 
aus ethisch-sozialen oder medizinischen Gründen geboten ist; in Pfl egeeinrichtungen 
dürfen Besuche auf den Zimmern der Bewohner nur durch jeweils eine Person erfolgen; 
in besonderen Wohnformen der Eingliederungshilfe sind Besuche auf den Einzelzim-
mern grundsätzlich alternativ zu Besuchen in besonderen Besucherbereichen zulässig,
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7.   ein Besuchsregister geführt wird, in dem der Name des Besuchers, das Datum und die 
Uhrzeiten des Besuchs sowie der besuchte Bewohner erfasst werden, und

8.   Besuche unterbleiben, wenn und soweit in der Einrichtung bei Bewohnern oder 
 Beschäftigten eine COVID-19-Infektion festgestellt wurde. Besuche im Außenbereich 
können durch die Einrichtungsleitung ermöglicht werden.

Die Einrichtungsleitung kann eine zeitliche Begrenzung der Besuche (z.B. auf maximal 
zwei Stunden) sowie im Einzelfall eine Begleitung der Besuche durch Beschäftigte der 
Einrichtung oder dort ehrenamtlich tätige Dritte vorgeben. Erfolgt der Besuch in einem 
gesonderten Besucherbereich, bei dem ein infektionsgefährdender Kontakt zwischen besu-
chenden und besuchten Personen baulich ausgeschlossen ist, kann auf eine persönliche 
Schutzkleidung nach Satz 2 Nummer 3 und die Einhaltung des Mindestabstands verzich-
tet werden.

(4) Neben den Besuchen nach Absatz 3 sollen die Einrichtungen Dienstleistern zur medizi-
nisch-pfl egerischen Versorgung und zur weiteren Grundversorgung (Friseure, Fußpfl ege) 
unter strengen Hygienevorgaben einen Zugang zu den Einrichtungen ermöglichen.

(4a) Die Besuchsrechte gelten nicht für Reiserückkehrer aus dem Ausland oder aus inlän-
dischen Gebieten, falls diese als besonders betroffene Gebiete ausgewiesen sind, innerhalb 
von 14 Tagen nach dem Aufenthalt im Ausland bzw. dem besonders betroffenen Gebiet in 
Deutschland. Die Einrichtungsleitung soll Ausnahmen für medizinisch oder ethisch-sozial 
gebotene Besuche (z.B. auf Geburts- und Kinderstationen sowie bei Palliativpatienten) er-
möglichen.

(5) Zur Umsetzung der Vorgaben nach Absatz 3 haben die Einrichtungen unter Berück-
sichtigung der einrichtungsbezogenen Rahmenbedingungen ein Besuchskonzept unter 
Darstellung der vorgesehenen Hygienemaßnahmen zu erstellen. Hierbei ist dem Beirat der 
Nutzerinnen und Nutzer der Einrichtung die Gelegenheit zur Mitwirkung zu geben. Es ist 
ferner mit den Bewohnern und deren Angehörigen zu kommunizieren. Auf Basis des Kon-
zeptes kann die Einrichtungsleitung über die Regelungen des Absatzes 3 hinausgehende 
Besuche zulassen, wenn besondere Gründe vorliegen, die dies unter Beachtung des Absat-
zes 1 ermöglichen. Das Konzept ist der nach dem Wohn- und Teilhabegesetz zuständigen 
Behörde spätestens bis zum 26. Mai 2020 zur Kenntnis zu geben.

(6) Hält die Einrichtungsleitung eine Umsetzung der Regelungen der Absätze 3, 4 und 5 
aus Gründen des Infektionsschutzes nicht für möglich und beabsichtigt deshalb, Besuche 
nach § 19 Absatz 2 des Wohn- und Teilhabegesetzes zu untersagen, so muss sie dies vorab 
der nach dem Wohn- und Teilhabegesetz zuständigen Behörde anzeigen und jeweils nach 
Ablauf von zwei Wochen die Gründe hierfür erneut darlegen. Die zuständige Behörde kann 
eine Durchführung der Besuchsregelung nach den Absätzen 3, 4 und 5 gemäß § 15 Absatz 2 
des Wohn- und Teilhabegesetzes anordnen.

(7) Bewohner und Patienten der in Absatz 1 genannten Einrichtungen dürfen diese alleine 
oder mit Bewohnern, Patienten oder Beschäftigten derselben Einrichtung verlassen, wenn 
sie dabei auf die gebotene Kontaktvermeidung zu anderen Personen achten. Bewohner von 
Pfl egeeinrichtungen können die Einrichtung auch in Begleitung von Personen, die Besuche 
nach Absatz 3 vornehmen dürfen, kurzfristig und unter Vermeidung ungeschützter Kon-
takte mit Dritten verlassen. Bewohner von Wohnformen der Eingliederungshilfe können 
die Einrichtung grundsätzlich bei Beachtung der allgemeinen Infektionsschutzstandards 
ohne Einschränkung verlassen; die Einrichtungsleitungen können im Ausnahmefall beson-
dere Infektionsschutzmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Verlassen der Einrichtung 
anordnen, wenn in dem Wohnangebot außergewöhnliche Infektionsrisiken bestehen oder 
eine besondere Vulnerabilität der anderen dort lebenden Menschen dies erfordert.

(8) Kantinen, Cafeterien oder andere der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen für 
 Bewohner, Patienten und Besucher müssen geschlossen werden. Sie können allerdings als 
besondere Besucherbereiche nach Absatz 3 Satz 2 Nummer 6 ausgestaltet werden. Aus-
nahmsweise darf die Einrichtungsleitung den Betrieb von Kantinen und Cafeterien für die 
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Beschäftigten der Einrichtung und von Speisesälen für die notwendige Versorgung von 
 Patienten und Bewohnern aufrechterhalten; dabei sind die erforderlichen Vorkehrungen 
zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines Mindestabstands 
von 1,5 Metern zwischen Personen (auch in Warteschlangen) zu treffen.

(9) Sämtliche öffentlichen Veranstaltungen wie beispielsweise Vorträge, Lesungen, Infor-
mationsveranstaltungen sind in den Einrichtungen nach Absatz 1 untersagt.

§ 6
Hochschulen, interne außerschulische Bildungsangebote, Bibliotheken

(1) Der Lehr- und Prüfungsbetrieb an Hochschulen und an den Schulen des Gesundheits-
wesens ist nach Maßgabe gesonderter Anordnungen nach § 28 Absatz 1 des Infektions-
schutzgesetzes zulässig. Hochschulmensen sind geschlossen.

(2) Interne Unterrichtsveranstaltungen einschließlich dazugehöriger Prüfungen im 
 Rahmen von Vorbereitungsdiensten und der Berufsaus-, -fort- und -weiterbildung an den 
der Berufsaus-, -fort- und -weiterbildung im Öffentlichen Dienst dienenden Hochschulen, 
Schulen, Instituten und ähnlichen Einrichtungen sowie in Gerichten, Behörden und 
 Betrieben sind zulässig, wenn bei der Durchführung geeignete Vorkehrungen zur Hygiene 
und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen und zur 
Begrenzung des Zutritts zu Schulungs- und Prüfungsräumen sichergestellt sind. Ausnah-
men des Mindestabstandes bestehen nur beim Betreten und Verlassen des Unterrichts-
raums sowie bei kurzzeitigen Bewegungen zwischen den Sitzreihen. In diesen Fällen ist 
verpfl ichtend eine Mund-Nase-Bedeckung nach § 2 Absatz 2 Satz 1 zu tragen. Die Sätze 1 
bis 3 gelten entsprechend für sonstige staatliche Prüfungen.

(3) Bibliotheken einschließlich Hochschulbibliotheken sowie Archive haben den Zugang 
zu ihren Angeboten zu beschränken und nur unter strengen Schutzaufl agen (insbesondere 
Besucherregistrierung mit Kontaktdaten, Reglementierung der Besucherzahl, Vorgaben für 
Mindestabstände zwischen Lese- und Arbeitsplätzen von 1,5 Metern, Hygienemaßnahmen, 
Aushänge mit Hinweisen zu richtigen Hygienemaßnahmen) zu gestatten.

§ 7
Externe außerschulische Bildungsangebote

(1) Bei der Durchführung von Bildungsangeboten und Prüfungen in Einrichtungen der Ju-
gendarbeit und Jugendsozialarbeit, Volkshochschulen, Musikschulen sowie sonstigen nicht 
unter § 6 fallenden öffentlichen, kirchlichen oder privaten außerschulischen Einrichtungen 
und Organisationen sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene und zur Gewährleistung 
eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen sicherzustellen; hierzu ist der 
Zutritt zu Schulungsräumen auf maximal 1 Person pro fünf Quadratmeter Raumfl äche zu 
begrenzen, soweit nicht durch einen Raumplan die Einhaltung der Mindestabstände auch 
bei einer Nutzung mit mehr Personen dargestellt werden kann. In jedem Fall – außer bei 
schriftlichen Prüfungen – dürfen sich nicht mehr als 100 Personen in einem Raum aufhal-
ten. Sportliche Bildungsangebote müssen kontaktfrei und unter den sonstigen Vorausset-
zungen des § 9 Absatz 4 erfolgen. Bei der Gesundheitsbildung (insbesondere Erste-Hilfe-
Kurse) ist bei notwendiger Unterschreitung des Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen 
Personen dringend auf eine möglichst kontaktarme Durchführung, vorheriges Händewa-
schen/Händedesinfektion und das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung zu achten.
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(2) In Musikschulen ist der Unterricht für Gruppen oder Ensembles mit mehr als 6 Teil-
nehmern untersagt. In atmungsaktiven Fächern (Gesang, Blasinstrumente) ist nur Einzel-
unterricht zulässig und eine Raumgröße von mindestens zehn Quadratmetern pro Person 
vorzusehen. 

(3) Das Erfordernis eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen gilt nicht 
für den praktischen Unterricht von Fahrschulen; es dürfen sich nur der Fahrschüler und 
der Fahrlehrer sowie während der Fahrprüfung zusätzlich eine Prüfungsperson oder im 
Rahmen der Fahrlehrerausbildung ein Fahrlehreranwärter im Fahrzeug aufhalten. Bei der 
Lehrprobe im fahrpraktischen Unterricht im Rahmen der Fahrlehrerausbildung dürfen 
sich ein Fahrschüler, ein Fahrlehreranwärter und zwei Prüfungspersonen im Fahrzeug auf-
halten.

§ 8
Kultur

(1) In geschlossenen Räumen sind Konzerte und Aufführungen von Theatern, Opern- und 
Konzerthäusern und anderen Einrichtungen bis auf weiteres untersagt; die nach dem Lan-
desrecht für Schutzmaßnahmen nach § 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes zuständi-
gen Behörden können auf der Grundlage eines strengen Hygienekonzepts Ausnahmen für 
Konzerte und Aufführungen mit bis zu 100 Zuschauern zulassen. Bei Aufführungen im 
Freien sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur 
 Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen (auch in Warte-
schlangen) sicherzustellen; in jedem Fall sind nicht mehr als 100 Zuschauer zulässig.

(2) Bei Proben in den in Absatz 1 genannten Einrichtungen sind geeignete Vorkehrungen 
zur Hygiene und zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen 
 Personen (bei Sprechtheater: 2 Meter) sicherzustellen; Zuschauern ist der Zutritt zu den 
Proberäumen zu verwehren. Proben in atmungsaktiven Fächern (insbesondere Gesang, 
Blasinstrumente) dürfen bis auf weiteres nicht in Gruppen (Chor, Ensemble, Orchester) 
durchgeführt werden.

(3) Musikfeste, Festivals und ähnliche Kulturveranstaltungen sind bis mindestens zum 
31. August 2020 untersagt.

(4) Beim Betrieb von Museen, Kunstausstellungen, Galerien, Schlössern, Burgen, Gedenk-
stätten und ähnlichen Einrichtungen sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steue-
rung des Zutritts, zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen 
Personen (auch in Warteschlangen) und gegebenenfalls zur Umsetzung einer Pfl icht zum 
Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung (§ 2 Absatz 3) sicherzustellen. Die Anzahl von gleich-
zeitig anwesenden Besuchern darf eine Person pro zehn Quadratmeter der für Besucher 
geöffneten Fläche nicht übersteigen.

(5) Der Betrieb von Kinos ist untersagt. Zulässig ist der Betrieb von Autokinos, Autothea-
tern usw., wenn der Abstand zwischen den Fahrzeugen mindestens 1,5 m beträgt und der 
Ticketerwerb und die Nutzung von Sanitärräumen den Vorgaben für den Handel nach § 11 
Absatz 1 entsprechen; für die Insassen der Fahrzeuge gilt § 1 Absatz 2.
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§ 9
Sport

(1) Untersagt sind der nicht-kontaktfreie Sport- und Trainingsbetrieb sowie jeder Wett-
kampfbetrieb.

(2) Ausgenommen von Absatz 1 sind der Sportunterricht an den Schulen und die Vorberei-
tung auf oder die Durchführung von schulischen Prüfungen, sportpraktische Übungen im 
Rahmen von Studiengängen, das Training an den nordrhein-westfälischen Bundesstütz-
punkten sowie das Training von Berufssportlern auf und in den von ihrem Arbeitgeber be-
reitgestellten Trainingseinrichtungen.

(3) Abweichend von Absatz 1 ist der Betrieb von Tanzschulen zulässig, soweit sich die 
nicht-kontaktfreie Ausübung auf einen festen Tanzpartner beschränkt und im Übrigen ein 
Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen gewährleistet ist.

(4) Beim kontaktfreien Sport- und Trainingsbetrieb im Breiten- und Freizeitsport auf und 
in öffentlichen oder privaten Sportanlagen sowie im öffentlichen Raum sind geeignete Vor-
kehrungen zur Hygiene, zum Infektionsschutz, zur Steuerung des Zutritts und zur Ge-
währleistung eines Abstands von mindestens 1,5 Metern zwischen Personen (auch in War-
teschlangen) sicherzustellen. Die Nutzung von Dusch- und Waschräumen, Umkleide-, Ge-
sellschafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen sowie das Betreten der Sportanlage 
durch Zuschauer sind bis auf weiteres untersagt; bei Kindern bis 14 Jahren ist das Betre-
ten der Sportanlage durch jeweils eine erwachsene Begleitperson zulässig.

(5) Beim Betrieb von Fitnessstudios sind die in der Anlage zu dieser Verordnung festgeleg-
ten Hygiene- und Infektionsschutzstandards zu beachten.

(6) Sportfeste und ähnliche Sportveranstaltungen sind bis mindestens zum 31. August 
2020 untersagt.

(7) Abweichend von Absatz 1 sind ab dem 14. Mai 2020 folgende Wettbewerbe zulässig:

1.   Wettbewerbe in Profi ligen, soweit die Vereine bzw. die Lizenzspielerabteilungen der Ver-
eine sich neben der Erfüllung ihrer arbeitsschutzrechtlichen Hygiene- und Schutz-
pfl ichten auch verantwortlich für die Reduzierung von Infektionsrisiken im Sinne des 
Infektionsschutzgesetzes zeigen und die für die Ausrichtung der Wettbewerbe verant-
wortlichen Stellen den nach dem Landesrecht für Schutzmaßnahmen nach § 28 Absatz 
1 des Infektionsschutzgesetzes zuständigen Behörden vor Durchführung der Wettbe-
werbe geeignete Infektionsschutzkonzepte vorlegen,

2.   im Hinblick auf die zur Zucht erforderlichen Leistungsnachweise Pferderennen, wenn 
auf der Rennanlage die erforderlichen Vorkehrungen zur Hygiene, zum Infektionsschutz 
und zur Gewährleistung eines Abstands von mindestens 1,5 Metern zwischen Personen 
sichergestellt sind.

Zuschauern und sonstigen Personen, deren Anwesenheit für die Durchführung des Wettbe-
werbs nicht erforderlich ist, ist der Zutritt zu der Wettbewerbsanlage zu verwehren. Es ist 
zu gewährleisten, dass durch die Austragung des Wettbewerbs auch im unmittelbaren Um-
feld der Wettbewerbsanlage keine Ansammlungen verursacht werden. Im Rahmen des 
Wettbewerbs sind TV-Produktionen und dazu auch der Zutritt zu der Wettbewerbsanlage 
gestattet.
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§ 10
Freizeit- und Vergnügungsstätten

(1) Der Betrieb der folgenden Einrichtungen und Begegnungsstätten sowie die folgenden 
Angebote sind untersagt:

1.   Bars, Clubs, Diskotheken und ähnliche Einrichtungen unabhängig von der jeweiligen 
Trägerschaft und den Eigentumsverhältnissen,

2.   Hallenschwimmbäder, „Spaßbäder“, Saunen und ähnliche Einrichtungen,

3.   Freibäder bis einschließlich 19. Mai 2020,

4.  Spielbanken unter Ausnahme der Automatenspiele,

5.  Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen.

(2) Der Betrieb von Freizeitparks und Indoor-Spielplätzen ist auf der Grundlage eines von 
der nach dem Landesrecht für Schutzmaßnahmen nach § 28 Absatz 1 des Infektions-
schutzgesetzes zuständigen Behörden genehmigten Hygiene- und Infektionsschutzkon-
zepts zulässig.

(3) Beim Betrieb von Zoologischen Gärten und Tierparks sowie Botanischen Gärten, Gar-
ten- und Landschafts parks sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des 
Zutritts, zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen 
(auch in Warteschlangen) und gegebenenfalls zur Umsetzung einer Pfl icht zum Tragen 
einer Mund-Nase-Bedeckung (§ 3 Absatz 3) sicherzustellen. Die Anzahl von gleichzeitig 
anwesenden Besuchern darf eine Person pro zehn Quadratmeter der für Besucher geöffne-
ten Fläche nicht übersteigen.

(4) Auf Spielplätzen im Freien haben Begleitpersonen untereinander einen Mindestab-
stand von 1,5 Metern zu gewährleisten, soweit sie nicht zu den in § 1 Absatz 2 genannten 
Gruppen (Familien, zwei häusliche Gemeinschaften usw.) gehören. Die nach dem Landes-
recht für Schutzmaßnahmen nach § 28 Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes zuständigen 
Behörden können eine Begrenzung der Nutzerzahl und im Einzelfall auch Ausnahmen von 
Satz 1 festlegen.  

(5) Beim Betrieb von Spielhallen, Wettbüros und ähnlichen Einrichtungen sowie des Auto-
matenspiels in Spielbanken sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des 
Zutritts, zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen 
(auch in Warteschlangen) und gegebenenfalls zur Umsetzung einer Pfl icht zum Tragen 
einer Mund-Nase-Bedeckung (§ 2 Absatz 3) sicherzustellen.

(6) Mehrere Personen dürfen außerhalb sportlicher Betätigungen, für die § 9 gilt, in Verei-
nen, Sportvereinen, sonstigen Sport- und Freizeiteinrichtungen nur unter den in § 1 Absatz 
2 genannten Voraussetzungen zusammentreffen. Die in Satz 1 genannten Einrichtungen 
dürfen Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Versammlungen nach § 13 Absatz 3 unter 
den dort genannten Voraussetzungen zur Verfügung stellen.

(7) Das Picknicken und das Grillen auf öffentlichen Plätzen oder Anlagen sind untersagt. 
Die nach dem Landesrecht für Schutzmaßnahmen nach § 28 Absatz 1 des Infektions-
schutzgesetzes zuständigen Behörden können weitere Verhaltensweisen im öffentlichen 
Raum generell untersagen.
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§ 11
Handel, Messen

(1) Alle Handelseinrichtungen haben geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung 
des Zutritts, zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen 
(auch in Warteschlangen) und zur Umsetzung einer Pfl icht zum Tragen einer Mund-Nase-
Bedeckung (§ 2 Absatz 3) zu treffen. In Einkaufszentren, „Shopping Malls“, „Factory Out-
lets“ und vergleichbaren Einrichtungen gilt dies auch für die Allgemeinfl ächen und die all-
gemeinen Sanitärräume. Die Anzahl von gleichzeitig im Geschäftslokal anwesenden Kun-
den darf eine Person pro zehn Quadratmeter der Verkaufsfl äche im Sinne des 
Einzelhandelserlasses NRW nicht übersteigen.

(2) Messen, Ausstellungen, Spezialmärkte und ähnliche Veranstaltungen sind untersagt.

§ 12
Handwerk, Dienstleistungsgewerbe, Heilberufe

(1) Für die Geschäftslokale von Handwerkern und Dienstleistern gilt § 11 Absatz 1 ent-
sprechend.

(2) Tätowieren ist bis auf weiteres unzulässig. Für die folgenden Handwerker- und Dienst-
leistungen, bei denen ein Mindestabstand von 1,5 Metern zum Kunden nicht eingehalten 
werden kann, sind die in der Anlage zu dieser Verordnung festgelegten Hygiene- und In-
fektionsschutzstandards zu beachten:

1.  Friseurleistungen,

2.  Fußpfl ege,

3.  Kosmetik, Nagelstudios, Maniküre,

4.  Massage.

Bei anderen Handwerker- und Dienstleistungen, bei denen ein Mindestabstand von 
1,5  Metern zum Kunden nicht eingehalten werden kann, sowie bei körperbezogenen 
Dienstleistungen (z.B. Sonnenstudios) ist neben strikter Beachtung der allgemeinen Hygi-
ene- und Infektionsschutzregeln auf eine möglichst kontaktarme Erbringung zu achten.

(3) Bei der Durchführung von Tätigkeiten der Angehörigen der Heilberufe mit Approba-
tion und sonstiger Personen, die zur Ausübung der Heilkunde gemäß § 1 des Heilprakti-
kergesetzes befugt sind, sollen die jeweils aktuell geltenden Empfehlungen und Richtlinien 
des Robert Koch-Instituts beachtet werden. Dasselbe gilt für zur Versorgung erforderliche 
Tätigkeiten der ambulanten Pfl ege und der Betreuung im Sinne des Fünften, des Achten, 
des Neunten und des Elften Buches Sozialgesetzbuch, für die mobile Frühförderung sowie 
Therapiemaßnahmen im Rahmen der Frühförderung nach dem Neunten Buch Sozialge-
setzbuch, die als Einzelmaßnahmen in Kooperationspraxen stattfi nden. 
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§ 13
Veranstaltungen und Versammlungen

(1) Für Veranstaltungen und Versammlungen, die nicht unter die vorstehenden Regelungen 
fallen, gilt:

1.   Großveranstaltungen im Sinne von Absatz 2 sind bis mindestens zum 31. August 2020 
untersagt.

2.   Alle anderen Veranstaltungen und Versammlungen sind bis auf weiteres untersagt. Die 
nach dem Landesrecht für Schutzmaßnahmen nach § 28 Absatz 1 des Infektionsschutz-
gesetzes zuständigen Behörden können solche Veranstaltungen und Versammlungen, 
wenn sie nach dem Außerkrafttreten dieser Verordnung und bis zum 31. August 2020 
stattfi nden sollen, bereits jetzt verbieten, wenn feststeht, dass bei Durchführung der 
 Veranstaltung oder Versammlung die für den Infektionsschutz der Bevölkerung notwen-
digen Vorkehrungen nicht eingehalten werden können.  

(2) Großveranstaltungen im Sinne von Absatz 1 Nummer 1 sind in der Regel 

1.  Volksfeste nach § 60b der Gewerbeordnung,

2.  Jahrmärkte nach § 68 der Gewerbeordnung sowie Kirmesveranstaltungen,

3.  Stadt-, Dorf- und Straßenfeste,

4.  Schützenfeste,

5.  Weinfeste,

6.  ähnliche Festveranstaltungen.

(3) Abweichend von Absatz 1 Nummer 2 Satz 1 zulässig sind

1.   Veranstaltungen und Versammlungen, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
 Sicherheit und Ordnung oder der Daseinsfür- und -vorsorge (insbesondere politische 
Veranstaltungen von Parteien, Aufstellungsversammlungen zu Wahlen und Vorberei-
tungsversammlungen dazu sowie Blutspendetermine) zu dienen bestimmt sind,

2.   Sitzungen von rechtlich vorgesehenen Gremien öffentlich-rechtlicher und privatrechtli-
cher Institutionen, Gesellschaften, Gemeinschaften, Parteien oder Vereine. 

Dabei sind geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur 
 Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen (auch in Warte-
schlangen) sicherzustellen.

(4) Bei Versammlungen nach dem Versammlungsgesetz ist die Gewährleistung eines 
 Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen sicherzustellen. Satz 1 gilt entspre-
chend für Veranstaltungen, die der Grundversorgung der Bevölkerung dienen.

(5) Zulässig sind Beerdigungen, wenn die erforderlichen Vorkehrungen zur Hygiene und 
zur Gewährleistung eines Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen, die nicht zu 
den in § 1 Absatz 2 genannten Gruppen (Familien, zwei häusliche Gemeinschaften usw.) 
gehören, eingehalten werden.
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§ 14
Gastronomie

(1) Beim Betrieb von Restaurants, Gaststätten, Kneipen, Imbissen, (Eis-)Cafés, öffentlich 
zugänglichen Mensen und Kantinen sowie anderen Einrichtungen der Speisegastronomie 
sind die in der Anlage zu dieser Verordnung festgelegten Hygiene- und Infektionsschutz-
standards zu beachten. Am selben Tisch dürfen gemeinsam nur Personen sitzen, die zu den 
in § 1 Absatz 2 genannten Gruppen gehören (Familien, zwei häusliche Gemeinschaften 
usw.). 

(2) Nicht öffentlich zugängliche Mensen (außer Hochschulmensen) und Kantinen von 
 Betrieben, Behörden und (Aus-)Bildungseinrichtungen (einschließlich Schulen im Sinne 
von § 1 Absatz 1 der Coronabetreuungsverordnung) dürfen zur Versorgung der Beschäftig-
ten und Nutzer der Einrichtung abweichend von Absatz 1 betrieben werden, wenn geeig-
nete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Gewährleistung eines 
Mindestabstands von 1,5 Metern zwischen Personen (auch in Warteschlangen) gewährleis-
tet sind.

(3) Gastronomische Betriebe nach Absatz 1 und 2 dürfen Räumlichkeiten für Veranstal-
tungen und Versammlungen nach § 13 Absatz 3 unter den dort genannten Voraussetzungen 
zur Verfügung stellen. 

  

§ 15
Beherbergung, Tagungen, Tourismus

(1) In Hotels, Pensionen, Jugendherbergen und ähnlichen Beherbergungsbetrieben sind 
Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken bis einschließlich 17. Mai 2020 unter-
sagt; danach sind sie für Personen untersagt, die keinen Wohnsitz in Deutschland haben. 

(2) Übernachtungsangebote in Ferienwohnungen, Ferienhäusern und auf Campingplätzen 
zu touristischen Zwecken sind für Personen untersagt, die keinen Wohnsitz in Deutschland 
haben. Die Untersagung nach Satz 1 gilt nicht für die Nutzung von dauerhaft angemiete-
ten oder im Eigentum befi ndlichen Immobilien und von dauerhaft abgestellten Wohnwa-
gen, Wohnmobilen usw. ausschließlich durch die Nutzungsberechtigten.

(3) Bei der Beherbergung von Gästen, bei ihrer gastronomischen Versorgung sowie beim 
Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen auf Campingplätzen usw. sind die in der Anlage 
zu dieser Verordnung festgelegten Hygiene- und Infektionsschutzstandards zu beachten.

(4) Reisebusreisen sind untersagt.

§ 16
Verfügungen der örtlichen Ordnungsbehörden

Die Bestimmungen dieser Verordnung gehen widersprechenden und inhaltsgleichen Allge-
meinverfügungen der nach dem Landesrecht für Schutzmaßnahmen nach § 28 Absatz 1 
des Infektionsschutzgesetzes zuständigen Behörden vor. Unbeschadet davon bleiben die 
nach dem Landesrecht für Schutzmaßnahmen nach § 28 Absatz 1 des Infektionsschutzge-
setzes zuständigen Behörden befugt, im Einzelfall auch über diese Verordnung hinausge-
hende Schutzmaßnahmen anzuordnen.
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§ 17
Durchsetzung der Gebote und Verbote

Die nach dem Landesrecht für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten im 
Sinne des § 73 des Infektionsschutzgesetzes zuständigen Behörden sind gehalten, die 
 Bestimmungen dieser Verordnung energisch, konsequent und, wo nötig, mit Zwangsmitteln 
durchzusetzen. Dabei werden sie von der Polizei gemäß den allgemeinen Bestimmungen 
unterstützt. 

§ 18
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrigkeiten werden gemäß § 73 Absatz 2 des Infektionsschutzgesetzes mit 
einer Geldbuße bis zu 25.000 Euro geahndet.  

(2) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 in Verbindung mit §§ 32, 28 
Absatz 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1.   entgegen § 5 Absatz 1 die erforderlichen Maßnahmen zur Erschwerung des Virenein-
trags, zum Schutz von Patienten, Bewohnern oder Personal oder zur Einsparung von 
Schutzausrüstung nicht ergreift,

2.   entgegen § 5 Absatz 3 Satz 2 die dort genannten Maßnahmen zur Vermeidung von 
 Infektionsgefahren bei Besuchen nicht sicherstellt,

3.   entgegen § 5 Absatz 3 Satz 2 Nummer 2 bei dem Kurzscreening wahrheitswidrige 
 Angaben macht,

4.   entgegen § 5 Absatz 8 Einrichtungen betreibt oder nicht die erforderlichen Vorkehrun-
gen zur Hygiene, zur Zutrittssteuerung oder zur Gewährleistung des Mindestabstands 
(auch in Warteschlangen) trifft,

5.  entgegen § 5 Absatz 9 öffentliche Veranstaltungen durchführt oder daran teilnimmt,

6.  entgegen § 6 Absatz 3 Zugangsbeschränkungen oder Schutzaufl agen nicht verhängt,

7.   entgegen § 7 Absatz 1 Bildungsangebote, Unterrichtsveranstaltungen oder Prüfungen 
durchführt, ohne die aufgeführten Schutzmaßnahmen sicherzustellen,

8.   entgegen § 8 Absatz 3 ein Autokino, ein Autotheater usw. betreibt, ohne die aufgeführ-
ten Schutzmaßnahmen sicherzustellen, 

9.   entgegen § 9 Absatz 1 Sport-, Trainings- oder Wettkampfbetrieb durchführt oder daran 
teilnimmt,

10.   entgegen § 9 Absatz 3 eine Tanzschule betreibt, ohne die aufgeführten Schutzmaßnah-
men sicherzustellen,

11.   entgegen § 9 Absatz 4 auf oder in der Sportanlage keine geeigneten Vorkehrungen zur 
Hygiene, zur Zutrittssteuerung oder zur Gewährleistung des Mindestabstands (auch in 
Warteschlangen) trifft, die Nutzung von Dusch- und Waschräumen, Umkleide-, Gesell-
schafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen oder das Betreten der Sportanlage durch 
Zuschauer zulässt, 

12.   entgegen § 9 Absatz 5 ein Fitnessstudio betreibt, ohne die in der Anlage zu dieser 
 Verordnung festgelegten Hygiene- und Infektionsschutzstandards zu beachten,

13.   entgegen § 9 Absatz 7 Wettbewerbe durchführt die Nutzung von Dusch- und Wasch-
räumen, Umkleide-, Gesellschafts- und sonstigen Gemeinschaftsräumen oder das 
 Betreten der Reitsportanlage durch Zuschauer zulässt,

14.   entgegen § 10 Absatz 1 eine Einrichtung oder Begegnungsstätte betreibt,
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15.   entgegen § 10 Absatz 2 einen Freizeitpark ohne genehmigtes Hygiene- und Infektions-
schutzkonzept betreibt,

16.   entgegen § 10 Absatz 3 eine Einrichtung betreibt, ohne die aufgeführten Schutzmaß-
nahmen sicherzustellen, 

17.   entgegen § 10 Absatz 5 eine Einrichtung betreibt, ohne die aufgeführten Schutzmaß-
nahmen sicherzustellen, 

18.   entgegen § 10 Absatz 7 an einem Picknick oder einem Grillen auf einem öffentlichen 
Platz oder einer öffentlichen Anlage beteiligt ist,

19.   entgegen § 11 Absatz 1 keine geeigneten Vorkehrungen zur Hygiene, zur Zutrittssteue-
rung oder zur Gewährleistung des Mindestabstands (auch in Warteschlangen) trifft 
oder eine Überschreitung der Höchstzahl von Kunden zulässt,

20.   entgegen § 11 Absatz 2 Messen, Ausstellungen, Spezialmärkte oder ähnliche Einrich-
tungen durchführt,

21.   entgegen § 12 Absatz 1 in Verbindung mit § 11 Absatz 1 keine geeigneten Vorkehrun-
gen zur Hygiene, zur Zutrittssteuerung oder zur Gewährleistung des Mindestabstands 
(auch in Warteschlangen) trifft,

22.   entgegen § 12 Absatz 2 Satz 1 Tätowierleistungen anbietet,

23.   entgegen § 12 Absatz 2 Satz 2 Leistungen anbietet, ohne die in der Anlage zu dieser 
Verordnung festgelegten Hygiene- und Infektionsschutzstandards zu beachten,

24.   entgegen § 12 Absatz 2 Satz 3 Leistungen anbietet, ohne die allgemeinen Hygiene- und 
Infektionsschutzregeln zu beachten oder auf eine möglichst kontaktarme Erbringung 
zu achten, 

25.   entgegen § 13 Absatz 3 Satz 2 keine geeigneten Vorkehrungen zur Hygiene, zur 
 Zutrittssteuerung oder zur Gewährleistung des Mindestabstands (auch in Warte-
schlangen) trifft,

26.   entgegen § 14 Absatz 1 eine gastronomische Einrichtung betreibt, ohne die in der 
 Anlage zu dieser Verordnung festgelegten Hygiene- und Infektionsschutzstandards 
oder die Beschränkungen für das gemeinsame Sitzen am selben Tisch zu beachten,

27.   entgegen § 15 Absatz 1 oder 2 Übernachtungsangebote zu touristischen Zwecken 
durchführt oder wahrnimmt,

28.   entgegen § 15 Absatz 3 ohne geeignete Vorkehrungen zur Hygiene, zur Zutrittssteue-
rung oder zur Gewährleistung des Mindestabstands (auch in Warteschlangen) Gäste 
beherbergt oder versorgt oder Gemeinschaftseinrichtungen betreibt,

29.   entgegen § 15 Absatz 4 Reisebusreisen durchführt oder daran teilnimmt,

ohne dass es zusätzlich einer Zuwiderhandlung gegen eine vollziehbare Anordnung auf 
Grund dieser Verordnung bedarf.

(3) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 24 in Verbindung mit §§ 32, 28 
Absatz 1 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig

1.   entgegen § 1 Absatz 2 oder 3 an einer Zusammenkunft oder Ansammlung im öffentli-
chen Raum beteiligt ist,

2.   entgegen § 8 Absatz 3 Musikfeste, Festivals oder ähnliche Kulturveranstaltungen durch-
führt oder daran teilnimmt,

3.   entgegen § 9 Absatz 6 Sportfeste oder ähnliche Sportveranstaltungen durchführt oder 
daran teilnimmt,

4.   entgegen § 10 Absatz 6 an einer Zusammenkunft in Vereinen, Sportvereinen oder sonsti-
gen Sport- und Freizeiteinrichtungen beteiligt ist,

5.   entgegen § 11 Absatz 2 Messen, Ausstellungen, Spezialmärkte oder ähnliche Veranstal-
tungen durchführt oder daran teilnimmt,
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6.   entgegen § 13 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Absatz 2 oder Absatz 1 Nummer 2 
Veranstaltungen durchführt oder daran teilnimmt,

ohne dass es zusätzlich einer Zuwiderhandlung gegen eine vollziehbare Anordnung auf 
Grund dieser Verordnung bedarf.

(4) Ordnungswidrig im Sinne des § 73 Absatz 1a Nummer 6 in Verbindung mit §§ 32, 28 
Absatz 1 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer 
vollziehbaren Anordnung zuwider gegen eine andere, nicht in Absatz 2 oder 3 genannte 
Regelung dieser Verordnung verstößt. Die Vollziehbarkeit solcher Anordnungen besteht un-
mittelbar kraft Gesetzes (§§ 28 Absatz 3 in Verbindung mit 16 Absatz 8 des Infektions-
schutzgesetzes).

§ 19
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am 11. Mai 2020 in Kraft und mit Ablauf des 25. Mai 2020 außer 
Kraft.

Artikel 2
Änderung der Coronabetreuungsverordnung

Die Coronabetreuungsverordnung vom 2. April 2020 (GV. NRW. S. 212), die zuletzt durch 
Artikel 4 der Verordnung vom 6. Mai 2020 (GV. NRW. S. 316d) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1.  § 2 wird wie folgt geändert:

 a)   In der Überschrift werden die Wörter „, Kinderbetreuungen in besonderen Fällen“ 
 gestrichen.

 b)   In Absatz 1 werden nach dem Wort „Kindertagespfl egestellen“ das Komma durch das 
Wort „und“ ersetzt und vor dem Wort „haben“ die Wörter „und Kinderbetreuungen in 
besonderen Fällen (Brückenprojekte)“ gestrichen.

 c)  Es werden die folgenden Absätze 4 bis 7 angefügt:

   „(4) Ausgenommen von Absatz 1 sind Kinder, die in Kindertagespfl ege betreut werden 
und ihr zweites Lebensjahr vollendet haben. In diesen Fällen soll der Betreuungsum-
fang eingeschränkt werden, wenn und soweit dies zur Sicherung der besonderen 
 Betreuungsbedarfe nach § 3 erforderlich ist. Eine Betreuung ist nur im Rahmen der 
Erlaubnis nach § 43 des Achten Buches Sozialgesetzbuch möglich.
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   (5) Ausgenommen von Absatz 1 sind Kinder, die am 1. August 2020 schulpfl ichtig 
oder im Schuljahr 2020/2021 vorzeitig in die Schule aufgenommen werden und 
 anspruchsberechtigt für Leistungen für Bildung und Teilhabe sind, das heißt in einer 
Bedarfsgemeinschaft leben, die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach 
dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch, Leistungen nach dem dritten und vierten Kapi-
tel des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch oder Leistungen nach den §§ 2 und 3 des 
Asylbewerberleistungsgesetzes beziehen, oder deren Eltern Kinderzuschlag gemäß 
§6a des Bundeskindergeldgesetzes oder Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz  erhalten.

   (6) Ausgenommen von Absatz 1 sind in Kindertageseinrichtungen oder in Kinderta-
gespfl egestellen betreute Kinder mit Behinderungen und Kinder, die von einer 
 wesentlichen Behinderung bedroht sind, wenn dies von einem Träger der Eingliede-
rungshilfe festgestellt wurde.

   (7) In den Fällen der Ausnahmen nach Absatz 5 und 6 kann der Betreuungsumfang 
eingeschränkt werden, wenn und soweit dies erforderlich und geboten ist. Pädagogi-
sche Bedarfe sind sicherzustellen.“

2.  In § 5 Absatz 2 wird die Angabe „30. Mai“ durch die Angabe „25. Mai“ ersetzt.

Artikel 3
Änderung der Coronaeinreiseverordnung

 

Die Coronaeinreiseverordnung vom 9. April 2020 (GV. NRW. S.  218a), die zuletzt durch 
 Artikel 5 der Verordnung vom 6. Mai 2020 (GV. NRW. S. 316d) geändert worden ist, wird 
wie folgt geändert:

1.   In § 2 Absatz 1 Nummer 5 werden nach dem Wort „Lebenspartners“ die Wörter „oder 
von Verwandten ersten und zweiten Grades“ eingefügt.

2.   In § 4 wird die Angabe „30. Mai“ durch die Angabe „25. Mai“ ersetzt.

Artikel 4
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit Ausnahme der Artikel 1 und 2 am 10. Mai 2020 in Kraft. Artikel 
1 tritt am 11. Mai 2020 in Kraft; gleichzeitig tritt die Coronaschutzverordnung vom 
22.  März 2020 (GV. NRW. S. 178a), die zuletzt durch Artikel 2 der Verordnung vom 
6.  Mai  2020 (GV. NRW. S. 316d) geändert worden ist, außer Kraft. Artikel 2 tritt am 
14. Mai 2020 in Kraft.
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Düsseldorf, den 8. Mai 2020

Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Karl-Josef  L a u m a n n
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Anlage „Hygiene- und Infektionsschutzstandards“ zur CoronaSchutzVO NRW 

 

Die nachfolgenden Hygiene- und Infektionsschutzstandards gelten für die nach der CoronaSchVO 
NRW zulässigen Angebote und Einrichtungen, soweit auf diese Anlage verwiesen wird. 

Die nachfolgenden Standards bilden nur die Verpflichtungen ab, die sich aus dem 
Infektionsschutzgesetz des Bundes und der CoronaSchVO NRW ergeben. Ggf. weitergehende 
Pflichten zum Infektionsschutz bzw. zur Hygiene aus anderen Rechtsvorschriften (z.B. 
Arbeitsschutzrecht) müssen ebenfalls und ggf. auch darüber hinaus beachtet werden.  

Inhalt: 

I. Gastronomie (Innen- und Außengastronomie) 

II. Beherbergungsbetriebe (folgt) 

III. Friseurhandwerk in Friseursalons (entsprechend bei mobilen Friseurdienstleistungen) 

IV. Podologische Behandlungen, podologische Fußpflege und Fußpflege 

V. Kosmetikbetriebe, Nagelstudios, Maniküre 

VI. Massage/Massagestudios 

VII. Fitnessstudios 
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I. Gastronomie (Innen- und Außengastronomie) 

1. Der gemeinsame Besuch von Gaststätten und die gemeinsame Nutzung eines Tisches ist nur den 
Personen gestattet, die nach § 1 Absatz 3 der CoronaSchVO von den Kontaktverboten im 
öffentlichen Raum ausgenommen sind1. Gästen, die nicht zur Einhaltung der nachfolgenden 
Regeln bereit sind, ist im Rahmen des Hausrechtes der Zutritt zu verwehren.  

2. Reservierungen sollten soweit möglich genutzt werden, um einen Rückstau von Gästen in 
Wartebereichen zu vermeiden. Gästen muss ein Platz zugewiesen werden (Sitzplatzpflicht). 

3. Gäste und Servicepersonal mit Symptomen einer Atemwegsinfektion dürfen keinen Zutritt zu 
den Gastronomieangeboten haben; Ausnahmen bei Beschäftigten sind nach ärztlicher Abklärung 
(keine Covid 19-Erkrankung) möglich.  

4. Gäste müssen sich nach Betreten der Gastronomie (Innen- und Außengastronomie) die Hände 
waschen bzw. bei Bedarf desinfizieren (Bereitstellung Desinfektionsmittel mind. „begrenzt 
viruzid“). Auf nicht kontaktfreie Begrüßungsrituale (Händeschütteln etc.) ist zu verzichten. 

5. Kundenkontaktdaten sowie Zeiträume des Aufenthaltes in der Innen- und Außengastronomie 
sind für jede Tischgruppe mittels einfacher, auf den Tischen ausliegender Listen (einschließlich 
Einverständniserklärung zur Datenerhebung) zur Ermöglichung einer 
Kontaktpersonennachverfolgung zu erheben und durch den Inhaber unter Wahrung der 
Vertraulichkeit gesichert für 4 Wochen aufzubewahren. 

6. Tische sind so anzuordnen, dass 
a. zwischen den Tischen mindestens 1,5 m Abstand (gemessen ab Tischkante bzw. den zwischen 

zwei Tischen liegenden Sitzplätzen) vorliegt. Ausnahme: bauliche Abtrennung zwischen den 
Tischen, die einen Übertragung von Viren verhindert.  

b. bei Sitzbereichen in Nähe von Arbeitsplätzen (Theke etc.) ein 1,5 m-Abstand zu den 
Bewegungsräumen des Personals eingehalten wird. Unmittelbar vor der Theke sind Sitzplätze 
nur mit zusätzlichen Barrieren zulässig (z.B. Plexiglas wie im Einzelhandel) 

7. Gänge zum Ein-/Ausgang, zur Küche, zu Toiletten etc. müssen eine Durchgangsbreite haben, mit 
der beim Durchgehen die Einhaltung des 1,5 m-Abstandes zu den an den Tischen sitzenden 
Personen grds. eingehalten werden kann. In stark frequentierten Bereichen/Warteschlangen 
(Eingang, Buffet, Toiletten) sollen Abstandsmarkierungen angebracht werden.  

8. Über Tischanordnungen und Bewegungsflächen ist eine Raumskizze zu erstellen, aus der sich die 
Abstände erkennen lassen. Diese ist vor Ort vorzuhalten. 

9. Gebrauchsgegenstände (Bestecke, Zahnstocher) dürfen nicht offen auf den Tischen stehen. 
10. Speisen werden ausschließlich als Tellergerichte serviert; Buffetsysteme mit Selbstbedienung 

bleiben bis auf weiteres unzulässig. 
11. Alle Gast- und Funktionsräume sind ausreichend zu belüften.  
12. Kontaktflächen wie Stuhl, Tisch, Speisekarten, Gewürzspender etc. werden grds. nach jedem 

Gästewechsel gereinigt und desinfiziert. Es erfolgt zudem eine der Besucherfrequenz 
angemessene regelmäßige Desinfektion für Arbeitsflächen, Türklinken etc.. 

13. Gebrauchte Textilien u. ä. sind mit jedem Gästewechsel gleichfalls zu wechseln. Wäsche mind. 
mit 60 Grad Celsius oder mit desinfizierendem Waschmittel bei 40 Grad Celsius. 

14. Spülvorgänge müssen bei Temperaturen größer 60 Grad Celsius durchgeführt werden oder es 
sind bei jedem Spülgang entsprechend wirksame Tenside / Spülmittel zu verwenden.  

15. Beschäftigte mit Kontakt zu den Gästen (Service etc.) müssen eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. 
Nach jedem Abräumen von Speisengeschirr sollen Händewaschen/-desinfektion erfolgen. 
Händewaschen/-desinfektion ansonsten mindestens alle 30 min (nachweisbar durch einfache 
Eintragsliste analog WC-Reinigungskontrolle). 

                                                           
1 Personen aus einer Familie oder maximal zwei Hausgemeinschaften 
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16. In Sanitärräumen sind Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher zur 
Verfügung zu stellen. Sanitärräume sind in der Regel mind. zweimal täglich zu reinigen, dazu 
gehört auch die sichere Abfallentsorgung.  

17. Das Servicepersonal wird zu den vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. 
allg. Regeln des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen 
etc.) unterwiesen. Gäste werden durch Hinweisschilder, Aushänge usw. über die einzuhaltenden 
Regeln informiert. 
 

Die Umsetzung der vorstehenden Vorgaben erfordert ein gemeinsames Zusammenwirken aller 
Beteiligten. Das kann sowohl eine Anpassung der Personalstärke wie auch eine größere Geduld der 
Gäste für die zusätzlichen Arbeitsschritte erfordern. 
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III. Friseurhandwerk in Friseursalons (entsprechend bei mobilen Friseurdienstleistungen) 

Grundsätzlich ist die Verordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten (Hygiene-Verordnung) 
des Landes Nordrhein-Westfalen in der geltenden Fassung zu beachten 

1. Kundenkontaktdaten sowie Zeitpunkt des Betretens und Verlassens der Friseursalons bzw. 
Geschäftsräume sind nach Einholen des Einverständnisses zur Ermöglichung einer 
Kontaktpersonennachverfolgung zu dokumentieren. 

2. Kundinnen und Kunden sowie Beschäftigten mit Symptomen einer Atemwegsinfektion ist der 
Zutritt zu den Geschäftsräumen zu verweigern; Ausnahmen bei Beschäftigten sind nach ärztlicher 
Abklärung möglich; Ausnahmen für Kunden sind nur bei zwingenden medizinischen Gründen und 
unter Beachtung besonderer zusätzlicher Schutzmaßnahmen zulässig. 

3. Kunden oder Kundinnen sollten sich nach Betreten des Salons die Hände waschen oder 
desinfizieren (Desinfektionsmittel mind. „begrenzt viruzid“). Auf nicht kontaktfreie 
Begrüßungsrituale (Händeschütteln etc.) ist zu verzichten. 

4. Beschäftigte und Kundschaft müssen in den Geschäftsräumen – soweit nicht medizinische Gründe 
entgegenstehen - eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Diese darf bei Kundinnen und Kunden 
maximal kurzfristig entfernt werden, wenn das zur Leistungserbringung zwingend erforderlich ist. 
Die Leistungserbringer sollten die Mund-Nase-Bedeckung grds. nach dem Abschluss einer 
Dienstleistung an einer Kundin/einem Kunden wechseln. Bei ausnahmsweise paralleler 
Kundenbetreuung und generell muss eine Maske bei Durchfeuchtung gewechselt werden, mind. 
aber alle 60 Minuten. Wiederverwendbare Mund-Nase-Masken müssen vor der nächsten 
Benutzung bei mind. 60 Grad Celsius gewaschen werden. 

5. Bei gesichtsnahen Dienstleistungen und nicht einhaltbaren Schutzabständen müssen Friseure 
während der Behandlung mindestens eine FFP2-, eine KN95- oder N95-Maske tragen2, ergänzt 
von einer Schutzbrille oder einem Gesichtsschild. 

6. Die Leistungserbringer müssen vor jedem Kundenwechsel die Hände waschen oder desinfizieren. 
Das Tragen von Einweghandschuhe ist vom Beginn der Dienstleistung bis nach dem Waschen der 
Haare obligatorisch; die Handschuhe sind nach jeder Kundin/jedem Kunden zu wechseln. Das gilt 
auch während einer möglichen parallelen Betreuung mehrerer Kunden. 

7. Kundinnen und Kunden müssen einen Umhang tragen, der alle Kontaktpunkte abdeckt. Sofern es 
sich nicht um Einwegumhänge handelt, darf der Umhang erst nach einer 60 Grad Celsius-Wäsche 
oder einer Wäsche mit desinfizierendem Waschmittel bei 40 Grad Celsius erneut benutzt werden. 

8. Allen Kundinnen oder Kunden ist vor Beginn der Leistungserbringung das Haar zu waschen. 
Ausnahmen aus zwingenden medizinischen Gründen sind zulässig. 

9. In Sanitärräumen sind Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher zur 
Verfügung zu stellen. Sanitärräume sind in kurzen Intervallen (mind. zweimal täglich) zu reinigen. 
Für Türklinken und sonstige Kontaktflächen gilt das Gleiche.  

10. Der Abstand zwischen zwei gleichzeitig mit Kunden besetzten Arbeitsplätzen muss grds. 
mindestens 2,5 Meter betragen (Gesicherter Mindestabstand 1,5 m zzgl. Bewegungsraum).  

11. Die Bewegungsräume zur Einhaltung des 1,5 m Abstandes sollen markiert oder abgesperrt 
werden. 

12. Die gleichzeitige Anwesenheit von Kundinnen/Kunden in Wartebereichen ist zu vermeiden; 
Mindestabstände von 1,5 m zwischen Kundinnen und Kunden sind einzuhalten; der Zutritt ist so 
zu regeln, dass je 10 qm Fläche im Geschäftsraum nicht mehr als 1 Kundin/Kunde anwesend ist.   

13. Spielecken etc., Zeitschriftenauslagen, Bewirtung und die Nutzung von Geräten (Fön) durch die 
Kundinnen und Kunden sind unzulässig. 

                                                           
2 Bei arbeitstäglichem Gebrauch von mehr 30 als Minuten findet die DGUV Regel 112-190 sowie die 
Arbeitsmedizinische Vorsorgeverordnung (ArbMedVV) Anwendung 
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14. Kontaktflächen wie Stuhl und Ablagen sind mit einem fettlösenden Haushaltsreiniger 
abzuwischen; Abgeschnittenes Haar ist nach jeder Leistungserbringung sicher zu entfernen (kein 
Wegblasen etc.) 

15. Alle Materialien und Geräte (z.B. Schere, Kämme) sind nach jedem Kunden, jeder Kundin mit 
einem fettlösenden Haushaltsreiniger zu reinigen.  

16. Die Geschäftsräume müssen ausreichend belüftet sein. Abfälle müssen mit kurzen Intervallen 
(mind. zweimal täglich) und sicher (geschlossener Beutel) entfernt werden. 

17. Die Salonleitung muss die vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allg. 
Regeln des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“ etc.) erklären und verständliche Hinweise 
geben (u. a. Hinweisschilder, Aushänge, Bodenmarkierungen usw.). 
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IV. Podologische Behandlungen, podologische Fußpflege und Fußpflege 

Grundsätzlich ist die Verordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten (Hygiene-Verordnung) 
des Landes Nordrhein-Westfalen in der geltenden Fassung zu beachten. 

1. Kundenkontaktdaten sowie Zeitpunkt des Betretens und Verlassens der Behandlungsräume sind 
nach Einholen des Einverständnisses zur Ermöglichung einer Kontaktpersonennachverfolgung zu 
dokumentieren. 

2. Kundinnen und Kunden sowie Beschäftigten mit Symptomen einer Atemwegsinfektion ist der 
Zutritt zu den Geschäftsräumen zu verweigern; Ausnahmen bei Beschäftigten sind nach ärztlicher 
Abklärung möglich; Ausnahmen für Kunden sind nur bei zwingenden medizinischen Gründen und 
unter Beachtung besonderer zusätzlicher Schutzmaßnahmen zulässig. 

3. Kunden oder Kundinnen müssen sich nach Betreten der Praxis/ des Studios die Hände mit Seife 
waschen oder desinfizieren (Desinfektionsmittel mind. „begrenzt viruzid“). Auf nicht kontaktfreie 
Begrüßungsrituale (Händeschütteln etc.) ist zu verzichten. 

4. Beschäftigte und Kundschaft müssen in den Geschäftsräumen – soweit nicht medizinische Gründe 
entgegenstehen - eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Die Leistungserbringer sollten die Mund-
Nase-Bedeckung grds. nach dem Abschluss einer Dienstleistung an einer Kundin/einem Kunden 
wechseln. Bei ausnahmsweise paralleler Kundenbetreuung und generell muss eine Maske bei 
Durchfeuchtung gewechselt werden, mind. aber alle 60 Minuten. Wiederverwendbare Mund-
Nase-Masken müssen vor der nächsten Benutzung bei mind. 60 Grad Celsius gewaschen werden. 

5. Die Leistungserbringer müssen vor jedem Kundenwechsel die Hände waschen oder desinfizieren.  
6. Allen Kundinnen oder Kunden sind vor Beginn der Leistungserbringung die zu behandelnden Füße 

zu waschen oder zu desinfizieren. Ausnahmen aus zwingenden medizinischen Gründen sind 
zulässig. Während der gesamten Behandlung sind von der Leistungserbringerin/dem 
Leistungserbringer Einweghandschuhe zu tragen, die nach jeder Kundin/jedem Kunden zu 
wechseln sind. 

7. In Sanitärräumen sind Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher zur 
Verfügung zu stellen. Sanitärräume sind in kurzen Intervallen (mind. zweimal täglich) zu reinigen. 
Für ggf. vorhandene Türklinken und sonstige Kontaktflächen gilt das Gleiche.  

8. Erfolgt die Behandlung an zwei gleichzeitig mit Personen besetzten Arbeitsplätzen ohne eine 
räumliche Trennung durch einzelne Behandlungsräume oder Kabinen, so muss der Abstand 
zwischen den Arbeitsplätzen mindestens 2,5 Metern betragen 

9. Die Bewegungsräume zur Einhaltung des 1,5 m Abstandes sollen markiert oder abgesperrt 
werden. 

10. Die gleichzeitige Anwesenheit von Kundinnen und Kunden in Wartebereichen ist zu vermeiden; 
Mindestabstände von 1,5 m zwischen Kundinnen und Kunden sind zwingend einzuhalten; der 
Zutritt ist so zu regeln, dass je 10 qm Fläche im Geschäftsraum nicht mehr als 1 Kundin/Kunde 
anwesend ist.   

11. Spielecken etc., Zeitschriftenauslagen, Bewirtung und die Nutzung von Geräten durch die 
Kundinnen und Kunden sind unzulässig. 

12. Kontaktflächen wie Stuhl und Ablagen sind nach jeder Behandlung einer ordnungsgemäß zu 
reinigen und zu desinfizieren. Abgeschnittene Nägel und Hautschuppen sind nach jeder 
Leistungserbringung sicher zu entfernen. 

13. Alle Materialien und Geräte (z.B. Nagelzangen, Feilen) sind nach jedem Kunden, jeder Kundin 
ordnungsgemäß zu reinigen und zu desinfizieren 

14. Die Geschäftsräume müssen ausreichend belüftet sein. Abfälle (z.B. Taschentücher, gebrauchte 
Desinfektionstücher) müssen mit kurzen Intervallen (mind. zweimal täglich) und sicher 
(geschlossener Beutel) entfernt werden. 

15. Die Leistungsbringerin/der Leistungserbringer bzw. in einer Praxis/ einem Studio mit mehreren 
Beschäftigten die Inhaberin oder der Inhaber müssen die vorgenannten Schutzmaßnahmen und 
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Verhaltensregeln (inkl. allg. Regeln des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“ etc.) erklären und 
verständliche Hinweise geben (u. a. Hinweisschilder, Aushänge, Bodenmarkierungen usw.). 
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V. Kosmetikbetriebe, Nagelstudios, Maniküre 

Grundsätzlich ist die Verordnung zur Verhütung übertragbarer Krankheiten (Hygiene-Verordnung) 
des Landes Nordrhein-Westfalen in der geltenden Fassung zu beachten. 

1. Kundinnen und Kunden sowie Beschäftigten mit Symptomen einer Atemwegsinfektion ist der 
Zutritt zu den Geschäftsräumen zu verweigern; Ausnahmen bei Beschäftigten sind nach ärztlicher 
Abklärung möglich; Ausnahmen für Kunden sind nur bei zwingenden medizinischen Gründen und 
unter Beachtung besonderer zusätzlicher Schutzmaßnahmen zulässig. 

2. Kunden oder Kundinnen müssen sich nach Betreten des Kosmetikstudios die Hände waschen oder 
desinfizieren (Desinfektionsmittel mind. „begrenzt viruzid“). Auf nicht kontaktfreie 
Begrüßungsrituale (Händeschütteln etc.) ist zu verzichten. Kundinnen und Kunden, die nicht zur 
Einhaltung der nachfolgenden Regeln bereit sind, ist im Rahmen des Hausrechtes der Zutritt zu 
verwehren. 

3. Kundenkontaktdaten sowie Zeitpunkt des Betretens und Verlassens des Kosmetikstudios bzw. 
der Geschäftsräume sind nach Einholen des Einverständnisses zur Ermöglichung einer 
Kontaktpersonennachverfolgung zu dokumentieren. 

4. In Sanitär- und Gemeinschafts-/Pausenräumen sind Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und 
Einmalhandtücher zur Verfügung zu stellen. Die Räume sind in kurzen Intervallen (mind. zweimal 
täglich) zu reinigen. Es gilt hier ebenso der Mindestabstand untereinander. 

5. Kosmetikerin oder Kosmetiker und Kundinnen und Kunden müssen in den Geschäftsräumen – 
soweit keine medizinischen Gründe entgegenstehen – eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Die 
Leistungserbringer müssen die Mund-Nase-Bedeckung grds. nach dem Abschluss einer 
Dienstleistung an einer Kundin/einem Kunden wechseln. Bei ausnahmsweise paralleler 
Kundenbetreuung und generell muss eine Maske bei Durchfeuchtung gewechselt werden, mind. 
aber alle 60 Minuten. Wiederverwendbare Mund-Nase-Bedeckungen müssen vor der nächsten 
Benutzung bei mind. 60 Grad Celsius oder mit geeignetem Waschmittel (mind. „begrenzt viruzid“) 
gewaschen werden. 

6. Kontaktpunkte zur Kleidung der Kundin bzw. des Kunden sind während der Behandlung 
abzudecken. 

7. Bei gesichtsnahen Dienstleistungen und nicht einhaltbaren Schutzabständen müssen 
Kosmetikerin oder Kosmetiker während der Behandlung mindestens eine FFP2-, eine KN95- oder 
N95-Maske tragen3, ergänzt von einer Schutzbrille oder einem Gesichtsschild. 

8. Der Abstand zwischen zwei gleichzeitig mit Kunden besetzten Behandlungsplätzen muss grds. 
mindestens 2,5 m betragen (gesicherter Mindestabstand 1,5 m zzgl. Bewegungsraum).  

9. Die Bewegungsräume zur Einhaltung des 1,5 m Abstandes sollen markiert oder abgesperrt 
werden. 

10. Die gleichzeitige Anwesenheit von Kunden in Wartebereichen ist zu vermeiden; Mindestabstände 
von 1,5 m zwischen Kundinnen und Kunden sind einzuhalten. Durch Terminvereinbarung ist ein 
Rückstau von Kunden in Wartebereichen zu vermeiden. 

11. Zeitschriftenauslagen, Bewirtung etc. für die Kundinnen und Kunden sind unzulässig. 
12. Kosmetikerinnen oder Kosmetiker müssen vor jedem Kundenwechsel die Hände waschen oder 

desinfizieren. Das Tragen von Einweghandschuhen ist vom Beginn der Dienstleistung bis nach 
Abschluss der Behandlung obligatorisch; die Handschuhe sind nach jeder Kundin/jedem Kunden 
zu wechseln. Das gilt auch während einer möglichen parallelen Betreuung mehrerer Kunden. 

13. Für die Behandlung genutzte Tücher und ähnliches, sofern es sich nicht um Einmalartikel handelt, 
dürfen erst nach einer 60 Grad Celsius-Wäsche oder einer Wäsche mit desinfizierendem 
Waschmittel bei 40 Grad Celsius erneut benutzt werden.  

                                                           
3 Bei arbeitstäglichem Gebrauch von mehr 30 als Minuten findet die DGUV Regel 112-190 sowie die 
Arbeitsmedizinische Vorsorgeverordnung (ArbMedVV) Anwendung 
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14. Alle Kontaktflächen wie Stühle, Liegen und Ablagen sind nach jedem Gebrauch mit einem 
fettlösenden Haushaltsreiniger zu reinigen oder mit einem geeigneten (mind. „begrenzt 
viruziden“) Desinfektionsmittel zu desinfizieren. Bei der Behandlung entstandene Abfälle sind 
nach jeder Leistungserbringung ordnungsgemäß zu entsorgen. Türklinken, Handläufe etc. müssen 
regelmäßig gereinigt werden. 

15. Alle Materialien und Arbeitsgeräte sind nach jedem Kunden bzw. jeder Kundin ordnungsgemäß 
zu reinigen bzw. zu desinfizieren.  

16. Die Geschäftsräume müssen ausreichend belüftet sein.  
17. Das Personal wird zu den vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allg. 

Regeln des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) 
unterwiesen. Kundinnen und Kunden werden durch Hinweisschilder, Aushänge usw. über die 
einzuhaltenden Regeln informiert. 
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VI. Massage/Massagestudios 

1. Gesichtsnahe Dienstleistungen wie Gesichtsmassagen und ähnliche Behandlungen dürfen 
derzeit nicht ausgeführt werden. Ausschließlich medizinisch notwendige gesichtsnahe 
Behandlungen sind möglich. 

2. Kundinnen und Kunden sowie Beschäftigten mit Symptomen einer Atemwegsinfektion ist der 
Zutritt zu den Geschäftsräumen zu verweigern; Ausnahmen bei Beschäftigten sind nach 
ärztlicher Abklärung möglich; Ausnahmen für Kunden sind nur bei zwingenden medizinischen 
Gründen und unter Beachtung besonderer zusätzlicher Schutzmaßnahmen zulässig. 

3. Kunden und Kundinnen müssen sich nach Betreten des Massagestudios die Hände waschen 
oder desinfizieren (Desinfektionsmittel mind. „begrenzt viruzid“). Auf nicht kontaktfreie 
Begrüßungsrituale (Händeschütteln etc.) ist zu verzichten. Kundinnen und Kunden, die nicht 
zur Einhaltung der nachfolgenden Regeln bereit sind, ist im Rahmen des Hausrechtes der 
Zutritt zu verwehren. 

4. Kundenkontaktdaten sowie Zeitpunkt des Betretens und Verlassens des Massagestudios bzw. 
der Geschäftsräume sind nach Einholen des Einverständnisses zur Ermöglichung einer 
Kontaktpersonennachverfolgung zu dokumentieren. 

5. Beschäftigte und Kundschaft müssen in den Geschäftsräumen – soweit keine medizinischen 
Gründe entgegenstehen – eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Die Beschäftigten müssen die 
Mund-Nase-Bedeckung grds. nach dem Abschluss einer Dienstleistung an einer 
Kundin/einem Kunden wechseln. Bei ausnahmsweise paralleler Kundenbetreuung und 
generell muss eine Maske bei Durchfeuchtung gewechselt werden, mind. aber alle 60 
Minuten. Wiederverwendbare Mund-Nase-Masken müssen vor der nächsten Benutzung bei 
mind. 60 Grad Celsius oder mit einem desinfizierenden Waschmittel bei 40 Grad Celsius 
gewaschen werden. 

6. In Sanitärräumen sind Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher zur 
Verfügung zu stellen. Sanitärräume sind in kurzen Intervallen (mind. zweimal täglich) zu 
reinigen.  

7. Die Beschäftigten müssen vor jedem Kundenwechsel die Hände waschen oder desinfizieren. 
Das gilt auch während einer möglichen parallelen Betreuung mehrerer Kunden. 

8. Für die Behandlung genutzte Textilien und ähnliches, sofern es sich nicht um Einmalartikel 
handelt, dürfen erst nach einer 60 Grad Celsius-Wäsche oder einer Wäsche mit 
desinfizierendem Waschmittel bei 40 Grad Celsius erneut benutzt werden.  

9. Der Abstand zwischen zwei gleichzeitig mit Kunden besetzten Arbeitsplätzen muss grds. 
mindestens 3 Meter betragen (gesicherter Mindestabstand 1,5 m zzgl. Bewegungsraum).  

10. Die Bewegungsräume zur Einhaltung des 1,5 m - Abstandes sollen markiert oder abgesperrt 
werden. 

11. Die gleichzeitige Anwesenheit von Kunden in Wartebereichen ist zu vermeiden; 
Mindestabstände von 1,5 m zwischen Kundinnen und Kunden sind einzuhalten. Durch 
Terminvereinbarung ist ein Rückstau von Kunden in Wartebereichen zu vermeiden. 

12. Zeitschriftenauslagen, Bewirtung etc. für die Kundinnen und Kunden sind unzulässig. 
13. Alle Kontaktflächen wie Stühle, Liegen und Ablagen sind nach jedem Gebrauch mit einem 

fettlösenden Haushaltsreiniger zu reinigen oder mit einem geeigneten (mind. „begrenzt 
viruziden“) Desinfektionsmittel zu desinfizieren. Bei der Behandlung entstandene Abfälle sind 
nach jeder Leistungserbringung ordnungsgemäß zu entfernen. 

14. Alle Materialien und Arbeitsgeräte sind nach jedem Kunden bzw. jeder Kundin 
ordnungsgemäß zu reinigen und zu desinfizieren.  

15. Die Geschäftsräume müssen ausreichend belüftet sein. Abfälle sind mind. zweimal täglich zu 
entsorgen.  

Das Personal wird zu den vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. allg. 
Regeln des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“, Einordnung von Erkältungssymptomen etc.) 
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unterwiesen. Kunden werden durch Hinweisschilder, Aushänge usw. über die einzuhaltenden 
Regeln informiert. 
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VII. Fitnessstudios 

1. Der Zutritt zum Studio ist so zu regeln, dass nicht mehr Kunden in das Studio gelangen, als Plätze 
in den Kursräumen und Geräte nach den folgenden Regeln nutzbar sind. Ersatzweise ist als 
Maßstab pro 7 qm Fläche im Fitnessstudio nicht mehr als 1 Kundin/Kunde zuzulassen. 

2. Kundinnen und Kunden sowie Beschäftigte mit Symptomen einer Atemwegsinfektion dürfen 
keinen Zutritt zum Fitnessstudio haben; Ausnahmen bei Beschäftigten sind nach ärztlicher 
Abklärung möglich (keine COVID-19-Erkrankung);  

3. Kundinnen und Kunden müssen sich nach Betreten des Fitnessstudios die Hände waschen oder 
desinfizieren (Bereitstellung Desinfektionsmittel mind. „begrenzt viruzid“). Auf nicht kontaktfreie 
Begrüßungsrituale (Händeschütteln etc.) ist zu verzichten. 

4. Kundenkontaktdaten, sowie Zeitpunkt des Betretens und Verlassens des Fitnessstudios bzw. der 
Geschäftsräume sowie die Teilnahme an bestimmten Kursen, sind nach Einholen des 
Einverständnisses zur Ermöglichung einer Kontaktpersonennachverfolgung zu dokumentieren. 
Gästen, die nicht zur Einhaltung der nachfolgenden Regeln bereit sind, ist im Rahmen des 
Hausrechtes der Zutritt zu verwehren. 

5. Umkleiden sind ausschließlich zur Verwahrung der privaten Gegenstände der Kundinnen und 
Kunden in den Spinden zu öffnen. 

6. Die Nutzung der Duschen sowie Schwimmbecken, Saunen und Solarien etc. ist bis auf Weiteres 
untersagt. Massagen sind nach den gesonderten Maßgaben dieser Anlage zulässig. 

7. Das gastronomische Angebot ist nur unter den diesbezüglichen Maßgaben dieser Anlage zulässig. 
Selbstbedienung der Kundinnen und Kunden an offenen Getränkespendern bleibt bis auf 
Weiteres unzulässig. Flaschenabgabe ist zulässig. 

8. Beratung von Kundinnen und Kunden (z.B. Erstunterweisung, Ernährungsplanung, 
Trainingsplanung, etc.) ist möglich. 

9. Das Ausüben von Sportarten mit unvermeidbarem Körperkontakt ist unzulässig. Ebenso 
unzulässig ist aufgrund der Aerosolbelastung jedes hochintensive Ausdauertraining (Indoor-
Cycling, HIIT und anaerobes Schwellentraining). 

10. Bei Kursen ist der Zugang zum Kursraum so zu regeln, dass für jeden Kunden ein Mindestabstand 
von 2 m in alle Richtungen gegeben ist. 

11. Fitnessgeräte sind so anzuordnen bzw. entsprechend abzusperren, dass der Abstand zwischen 
zwei gleichzeitig mit Kunden bzw. Kundinnen besetzten Sportgeräten grds. mindestens 3,0 Meter 
beträgt (Gesicherter Mindestabstand 1,5 m zzgl. Bewegungsraum und Trainingsgerät): 
Idealerweise ist jeweils nur jedes zweite Gerät zu nutzen. 

12. Über Geräteanordnungen und Bewegungsflächen ist eine Raumskizze zu erstellen, aus der sich die 
Abstände erkennen lassen. Diese ist vor Ort vorzuhalten. 

13. Beschäftigte müssen in allen Räumlichkeiten – soweit keine medizinischen Gründe 
entgegenstehen - eine Mund-Nase-Bedeckung tragen. Trainerinnen und Trainer bzw. 
Kursleiterinnen und Kursleiter können – sofern dies zur Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlich ist – 
unter Wahrung der Abstandsregeln auf eine Mund-Nase-Bedeckung verzichten. 

14. Das Unterlegen großer, selbst mitgebrachter Handtücher ist obligatorisch. 
15. Die Kontaktflächen aller Sportgeräte sowie weitere Kontaktflächen (bspw. Spinde, Ablagen etc.) 

sind nach jedem Gebrauch mit einem fettlösenden Reiniger zu reinigen oder mit einem 
geeigneten (mind. „begrenzt viruziden“) Desinfektionsmittel zu desinfizieren. Hierzu sind 
zusätzliche Desinfektionsmittelspender/-flaschen aufzustellen.  

16. Sportequipment, wie Therabänder, Matten etc., deren Kontaktflächen schlecht zu desinfizieren 
sind, dürfen den Kunden nicht zur Verfügung gestellt werden.  

17. In Sanitärräumen sind Händedesinfektionsmittel, Flüssigseife und Einmalhandtücher zur 
Verfügung zu stellen. Sanitärräume sind in kurzen Intervallen (mind. zweimal täglich) zu reinigen.  

18. Abfälle müssen in kurzen Intervallen (mind. zweimal täglich) und sicher entfernt werden. 
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19. Die Mitarbeitenden werden in die vorgenannten Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln (inkl. 
allg. Regeln des Infektionsschutzes wie „Niesetikette“ etc.) eingewiesen. Kundinnen und Kunden 
werden durch Hinweisschilder, Aushänge usw. über die einzuhaltenden Regeln informiert. 
 

 

– GV. NRW. 2020 S. 340a
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